
täten, einer eventuellen Bewaffnung mit Hieb- und 
Stichwaffen und anderen gefährlichen Gegenstän
den;

— bei Gemeinschaftsunterbringung hinsichtlich der 
Aktivitäten der Strafgefangenen bzw. Verhafteten 
zur Verhinderung der Selbsttötung bzw. zur Fest
stellung möglicher Absichten von Gewaltanwen
dung bei der Öffnung des Verwahrraums unter 
Ausnutzung der Situation oder im Falle einer vor
getäuschten Selbstötung.

ф Bei Eintreffen weiterer SV-Angehöriger zur Absiche
rung unter Beachtung der Feststellungen Verwahr
raum öffnen und
— Selbsttötung durch Anwendung von Sicherungs

maßnahmen bzw. Erste-Hilfe-Leistung bis zum 
Eintreffen von Kräften des medizinischen Dienstes 
verhindern;

— bei Gemeinschaftsunterbringung die übrigen Straf
gefangenen bzw. Verhafteten in anderen Verwahr
raum unterbringen.

Ф Sicherung des Ereignisorts, möglicher Spuren, Werk
zeuge usw. bis zum Eintreffen der Kriminalpolizei.
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